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Grundsatzbeschluss 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Umwelt, Grünflächen und Geodaten 
 
Ressort 102 - Vermessung, Kataster 
und Geodaten 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Gerd Langner 
563 52 15 
563 84 85 
gerd.langner@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

08.11.2001 
 
VO/0368/01/S 

öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

20.11.2001 Bezirksvertretung Barmen Anhörung 
04.12.2001 Verkehrsausschuss Beschlussempfehlung 
12.12.2001 Hauptausschuss Beschlussempfehlung 
17.12.2001 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Umbenennung des Stadtplatzes vor dem ehemaligen Kaufhofgebäude in Barmen 

 
Grund der Vorlage 

Straßenbenennung 
 
Beschlussvorschlag 

Der am 24.09.01 durch Ratsbeschluss benannte Kurt-Drees-Platz wird begrenzt durch das 
ehemalige Kaufhofgebäude und die Straßen Höhne, Schuchardstraße, Werth und 
Zwinglistraße. 
 
Das Zusatzschild erhält folgenden Text: 
 

Kurt Drees (1925 – 1998) 
1973 – 1994 Bürgermeister der Stadt Wuppertal  

 
Mit dieser Maßnahme wird auch die Unterführung vom künftigen Kurt-Drees-Platz zur 
Schwebebahnhaltestelle benannt und erhält den Namen 
 

Tunnel Kurt – Drees - Platz 
 

 
Einverständnisse 
entfällt 
 
Unterschrift 

Bayer 
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Begründung 
 
Anlass und Straßennamenwahl 
 
Die Verwaltung wurde mit Ratsbeschluss vom 24.09.01 beauftragt, die Umgrenzung des 
benannten Kurt-Drees-Platzes festzulegen. Mit dem o.a. Beschlussvorschlag bleibt die 
Lagebezeichnung „Alter Markt“ für den Bereich von Zwinglistraße/Kurt-Drees-Platz bis 
Bleicherstraße/Paul-Humburg-Straße erhalten. 
 
Gleichzeitig erhält die Unterführung mit der nichtamtlichen Bezeichnung „Unterführung Alter 
Markt“ die amtliche Bezeichnung “Tunnel Kurt-Drees-Platz“. 
 
Auswirkung 
 
Durch diese Umbenennungsmaßnahme werden 4 Gebäude mit der bisherigen 
Lagebezeichnung Alter Markt dem Kurt-Drees-Platz und die Schwebebahnhaltestelle Alter 
Markt der Straße Gemarker Ufer zugeordnet. Die Hausnummern bleiben bestehen. Die 
Geschäfte in der Unterführung bekommen eine amtliche Lagebezeichnung. 
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